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Der Schallschutz in Gebäuden hat für die Gesundheit und das Wohlbefinden 

des Menschen eine sehr große Bedeutung. Dies gilt besonders für den 

Wohnungsbau. In seiner Wohnung soll sich der Mensch entspannen und 

ausruhen und sein Bedürfnis nach akustischer Ungestörtheit erfüllen 

können. Dabei ist der Schutz gegen Außen lärm, insbesondere 

Verkehrsgeräusche, ebenso zu beachten wie der Innenlärm durch 

Hämmern, Trampeln, Rufen, Musik, Hundegebell oder Arbeitsgeräusche.  

Besonders ruhebedürftig sind Kleinkinder, Schichtarbeiter und Menschen, 

die geistig angestrengt arbeiten. Dabei ist das Lärmempfinden des 

Einzelnen sehr subjektiv und von einer Vielzahl an Einflüssen abhängig. 

Hierzu werden in der DIN 4109 entsprechende bauliche Anforderungen 

aufgeführt, welche einen gewissen Mindestschutz an unzumutbarer 

Belästigung durch "fremde" Schallübertragung sichern sollen. Dabei gilt ein 

Schallpegel als zumutbar in Aufenthaltsräumen von 25 bis 35 dB(A) für die 

Nachtzeit und 30 bis 40 dB(A) für die Tageszeit. Bei Schallübertragungen 

innerhalb von Gebäuden liegt die Belästigungsschwelle häufig deutlich 

niedriger (abhängig vom Informationsgehalt des Geräusches und vom 

allgemeinen Grundgeräuschpegel).  

Die Planung und Zuordnung der einzelnen Räume hat einen entschei-

denden Einfluss auf das Schallschutzempfinden. Die Räume mit niedrigem 

Geräuschpegel sollten neben- und übereinander gelegt werden und durch 

Pufferzonen (Flure, Bad, WC) von lauten Räumen getrennt werden. Bei der 

Planung sind des Weiteren folgende Einflüsse auf den Schallschutz von 

wesentlicher Bedeutung:  

Masse des Trennbauteils,  

Masse der flankierenden Bauteile,  

Lochanteil und Lochbild der Steine im trennenden und flankierenden 

Mauerwerk,  

Anschlüsse zwischen trennenden und flankierenden Bauteilen, 

Dichtigkeit der Bauteile und  

       Öffnungen (in Trennbauteile und auch bei der Flankierung).  

DIN 4109, Ausgabe November 1989, gilt dem Schutz von Aufenthalts-

räumen:  

gegen Geräusche aus fremden Räumen, z.B. Sprache, Musik oder     

Gehen, Stühle rücken und den Betrieb von Haushaltsgeräten,  

gegen Geräusche aus haustechnischen Anlagen und aus Betrieben im 

selben Gebäude oder in baulich damit verbundenen Gebäuden,  

gegen Außenlärm, wie Verkehrslärm (Straßen-, Schienen-, Wasser 

und Luftverkehr) und Lärm aus Gewerbe- und Industriebetrieben, die 

baulich mit den Aufenthaltsräumen im Regelfall nicht verbunden sind.  
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